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Kreistagsvorlage 2017/403  
 
 
 

Änderung der Gebührensatzung des Landkreises Calw 

  
Dezernat: Dezernat 6 
Bereich/Abt.: Finanzen und Beteiligungen 
Verfasser: Erb, Yvonne 
 

 
 
 

 
Helmut Riegger 

Landrat 
 
 

1. Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss zur Vorberatung am 04.12.2017 
    nicht öffentliche Sitzung 
2. Kreistag zur Entscheidung am 18.12.2017 
    öffentliche Sitzung 
 
 
Anlagen: 1. Gebührensatzung zum 01.01.2018 

2. Synopse über die Änderungen 
 

 
Antrag: 
 
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Gebührensatzung des Landkreises Calw 
zum 01.01.2018.  
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Begründung zur Kreistagsvorlage 2017/403 
 
Ziel: 
 
Die Gebührensatzung des Landkreises Calw vom 23.07.2001, in Kraft getreten 
zum 01.01.2002, wird neu gefasst.  
 
Die Neufassung der Gebührensatzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Hintergrund/Vorgeschichte: 
 
Die Gebührensatzung des Landkreises Calw wurde am 16.07.2001 vom 
Kreistag beschlossen, am 29.12.2001 bekanntgemacht und ist zum 01.01.2002 
in Kraft getreten.  
 
Seither hat keine Überprüfung und Anpassung der Gebührensatzung statt 
gefunden.  
 
 
Sachverhalt/Begründung: 
 
Die Verwaltung hat die derzeit geltende Gebührensatzung des Landkreises Calw 
auf ihre Aktualität hin überprüft und die vorliegende Neufassung aufgestellt 
(Anlage 1). 
 
Wesentliche Änderungen der Neufassung gegenüber der bisher geltenden 
Gebührensatzung sind: 
 
 Änderung des Begriffs „Amtshandlung“ in „öffentliche Leistungen“ 
 Ergänzung der Tatbestände zur Gebührenfreiheit unter § 4  
 Konkretisierung des Begriffs Auslagen in § 8  
 
Insgesamt wurde neben redaktionellen Anpassungen eine Neustrukturierung der 
Gebührensatzung durchgeführt. Dabei wurden u.a. einzelne Paragraphen auf 
Grund des sachlichen Zusammenhangs umgestellt (z.B. § 5 in § 6 
aufgenommen) oder die Reihenfolge geändert.  

 
Eine synoptische Darstellung der bisher geltenden Fassung und künftigen 
Neufassung der Gebührensatzung ist beigefügt (Anlage 2).  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Veranschlagung der Finanzmittel im laufenden Haushaltsjahr 

  Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 20      veranschlagt 

 Die Mittel reichen nicht aus. Deckung über: 
       

  Es sind keine Mittel veranschlagt. Deckung über: 
 Teilhaushalt:       Produktgruppe:       
 Produkt/Kostenstelle:         

 

  
 


